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Haushaltssatzung der Gemeinde Lasbek 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung vom 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.707.700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.755.900 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von  -48.200 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 2.613.200 EUR 
 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.562.500 EUR 
    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 20.000 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 512.700 EUR 
    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
auf 

0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 

Stellen auf 
2,8 Stellen. 

 
 

§ 3 
 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A) 380 v.H. 
b) für die Grundstücke 
    (Grundsteuer B)            400 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer            360 v.H. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, 
für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 
Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000,00 €.  
 
 

§ 5 
 
a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. 

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden. 

b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets 
verwendet werden. 

 
 
 
Lasbek, den 16.12.2021 
 

 
 
 

 
 Bürgermeister 
 Lodders 
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V o r b e r i c h t 

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lasbek 

für das Haushaltsjahr 2022 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2022 ist neben der Gemeindeordnung die 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2022 des 
Innenministers vom 21.09.2021 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des 
Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 
08.09.2014. 
 

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde am 06.04.2017 beschlossen. Jahresabschlüsse 
liegen bis einschließlich 2019 vor und sind von der Gemeindevertretung beschlossen.  
Die Ergebnisse des Vorvorjahres (2020) sind jedoch vorläufig, da der Jahresabschluss 2020 
noch nicht erstellt wurde.  
 
 
 
 
Entwicklung der Zahl der Einwohner 
 
Einwohner: 
 
a) nach der Volkszählung 1939 615 
 
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 1.030 
 
c) nach Zensus 2011 1.195 
 
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2021) 1.298 
 
 
Größe des Gemeindegebietes 
 
Fläche: 
 
1.441 ha 
 
Wirtschaftliche Struktur 
 
Die Gemeinde hat überwiegend ländlichen Charakter mit Wohnfunktion. 
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Sonderlasten 
 
Die Gemeinde hat hohe Schul- und Kindergartenlasten zu tragen. Die Schaffung weiterer 
Kindergartenplätze ist gerade erfolgt. Die hierfür erforderlichen Kredite haben die ohnehin 
schon hohe Schuldenlast der Gemeinde verdoppelt. Die Beteiligung von Bund und Land an 
den Kindergartenkosten wird als unzureichend angesehen. Auch durch das KiTa-Reform-
Gesetz, das zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, ist für die Gemeinde keine Verbeserung 
absehbar. 
 
Unsicherheit besteht aktuell bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-
Pandemie. Aufgrund von Ausgleichsleistungen durch Bund und Land sind die Einnahmeaus-
fälle der Gemeinde für 2020 und 2021 geringer als zunächst zu befürchten war. Eine 
Beurteilung der mittelfristigen Folgen ist aber noch nicht möglich, so dass eine vorsichtige 
Finanzplanung angeraten ist. 
 
 
 
 
 
Übersicht der Rechnungsergebnisse 
 
 
2017: Jahresüberschuss   96.088 EUR 
2018: Jahresüberschuss   77.406 EUR 
2019:  Jahresüberschuss   163.212 EUR 
2020:  Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor 
 
 
 
 
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 
 
Von den 39 Gewerbebetrieben zahlten 2020 
   7 Betriebe  (18 %) keine  
   7 Betriebe  (18 %) bis 1.000 EUR 
  19 Betriebe  (49 %) von 1.001 EUR bis 10.000 EUR 
   6 Betriebe  (15 %) von 10.001 EUR bis 100.000 EUR 
Gewerbesteuer jährlich. 
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2018 2019 2020 2021 2022
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6
Grundsteuer A 30 29 35 30 31

Grundsteuer B 139 142 152 150 158

Gewerbesteuer 173 196 309 180 257
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 718 780 749 775 770

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 29 33 35 30 28

Vergnügungssteuer 0 0 0 0 0

Hundesteuer 5 5 8 7 8

Zweitwohnungssteuer 0 0 0 0 0

andere Steuern 0 0 0 0 0
allgemeine Schlüsselzuwei-
sungen 312 287 339 295 290

Sonderschlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
Schlüsselzuweisungen nach
§15 FAG 0 0 0 0 0

Ausgleichsleistungen nach 
dem Familienleistungs-
ausgleich (§31a FAG)

63 68 75 72 83

sonstige allgemeine Finanz-
zuwweisungen 0 0 0 0 0

Summe der allgemeinen 
Deckungsmittel: 1.469 1.540 1.702 1.539 1.625

Veränderung Vorjahr (in %) 4,8% 10,5% -9,6% 5,6%

Gewerbesteuerumlage 36 36 31 19 28

allgemeine Kreisumlage 412 442 462 458 475

zusätzliche Kreisumlage 0 0 0 0 0

Amtsumlage 243 269 280 289 300

Zusatzamtsumlage 0 0 0 0 0

Finanzausgleichsumlage 0 0 0 0 0
Summe der Umlagen: 691 747 773 766 803

Veränderung Vorjahr (in %) 8,1% 3,5% -0,9% 4,8%
Überschuss im Produkt 611 778 793 929 773 822

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 
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Gemeinde Lasbek 
 
Geplante Investitionen 

 
 

 
 
LIEGENSCHAFTEN   

   

11130.7821029 Grunderwerb 4.000 € 

 
 
FEUERWEHR   

   

12600.7832000 Bewegliches Vermögen  4.500 € 

 
 
SCHMUTZWASSER   

   

53810.7852044 Abwasserbeseitigungsanlagen 350.000 € 

53810.7818000 Gerät Klärwärter  5.400 €  
 
 
GEMEINDESTRASSEN   

   

54100.7852000 Verlegung Bushaltestelle 20.000 € 
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Vorvorjahr Vorjahr Haushaltjahr
lfd. Nr. Produkt Bezeichnung 2020 2021 2022

EUR EUR EUR

1 12600 Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse 1.500 1.600 1.600

2 26300 Musikschule Bad Oldelsoe - 300 700 700

3 28100 Heimat- / Kulturpflege - Zuschuss Dorffeste 200 500 500

4 33100 Wohlfahrtspflege - Seniorenclub Lasbek 800 800 800

Vorvorjahr Vorjahr Haushaltjahr
lfd. Nr. Produkt Bezeichnung 2020 2021 2022

EUR EUR EUR

1 11120 Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 1.000 1.000 1.000

2 11120 Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge 30 50 50

3 11120 Landesverband Standesbeamte 50 50 50

4 12600 Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband 1.000 1.400 1.400

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei 380 / 400 / 360. Eine Erhöhung um 10% bzw. 20% erfolgt zum 
Haushaltsjahr 2022.
Die Hundesteuer beträgt 60,- EUR für den ersten und 80,- EUR für den zweiten Hund.

Die Abwasserbeseitigung wird von der Gemeinde kostendeckend betrieben, inzwischen muss aber eine 
negative Verzinsung berücksichtigt werden, die der Gesamthaushalt trägt.

 gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
 und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
 und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik
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Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
 gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik

Die aufgelaufenen Defizite sind zum einen auf den Umstieg auf die Doppik und die neu zu verbuchenden 
Abschreibungen zurückzuführen, zum anderen wesentlich durch umlagenfinanzierte Haushalte 
verursacht, die die Gemeinde nur indirekt beeinflussen kann. 

Die Gemeinde Lasbek beschränkt sich bei Ihren Ausgaben inzwischen weitgehend auf die 
Pflichtaufgaben. Ausdrücklich zur Finanzierung des neuen Feuerwehrfahrzeuges wurden ab 2018 die 
Hebesätze für die Grundsteuer angehoben. 
Weitere Anhebungen der Realsteuersätze erfolgten 2020 und 2022.

Der 2021 fertiggestellte Neubau eines Kindergartengebäudes war notwendig, um den gesetzlich 
verankerten Anspruch der Eltern zu erfüllen. Der Entscheidung für den Neubau lag die bisherige 
Gesetzeslage zugrunde. Durch das KiTa-Reform-Gesetz haben sich die Grundlagen der 
Kindergartenfinanzierung jedoch ab 2021 entscheidend geändert. Die Auswirkungen auf den 
Gemeindehaushalt sind jetzt noch nicht vollständig absehbar.
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Übersicht über die gebildeten Budgets 
 

 A. Ergebnisplan  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Erträge und 

Aufwendungen der Teilpläne  

1111 Gemeindeorgane 

Alle Erträge und Aufwendungen 
eines Budgets und die dazuge-
hörigen Ein- und Auszahlungen.  
 
Ausnahmen:  
• Verfügungsmittel  
• Zuführungen zu Rückstellungen 

und Rücklagen  
• Abschreibungen  
• Personalaufwendungen 
• Versorgungsaufwendungen  

1112 Allgemeine Verwaltung 

1113 Liegenschaftsverwaltung 

1260 Brandschutz  

2100 Schulen  

2810 Heimat- / Kulturpflege 

3651 Kindergarten 

4240 Sportplatz 

5381 Schmutzwasser 

5382 Regenwasser  

5410 Gemeindestrassen 

5510 Räumliche Planung 

5731 Gemeinschaftshaus  
Lasbek 

 

B. Finanzplan  
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Einzahlungen und 

Auszahlungen der Teilpläne  

1260 Brandschutz  

Die Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaß-
nahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig 
deckungsfähig und übertragbar. 
Die Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investi-
tionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen innerhalb eines 
Budgets verwendet werden. 
Die investiven Auszahlungen im 
Brandschutz sind als nehmende 
Konten in den jeweiligen De-
ckungskreis integriert. 
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Gemeinde Lasbek 
 
Investitionsprogramm 

 
 
 
 

Planungsjahr 2024 
 

  

   

12600.7851000 Feuerwehrgerätehaus 620.000 € 
 
 

Für die Jahre 2023 und 2025 hat die Gemeinde Lasbek im 
Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2022 keine Festsetzungen 
getroffen. 
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